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1.  Neue Regeln bei Steuererklärungsfristen und Verspätungszuschlägen 
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens wurden neue Regeln bei den Steuerer-
klärungsfristen und der Erhebung von Verspätungszuschlägen festgelegt. 
  
 Steuererklärungsfristen: Während nach den alten „Fristenerlassen“ eine Fristverlängerung über 

den 31. Dezember des Folgejahres nur aufgrund begründeter Einzelanträge möglich ist, können die 
von der Regelung erfassten Steuererklärungen nunmehr vorbehaltlich einer „Vorabanforderung“ o-
der einer „Kontingentierung“ bis zum 28. Februar des Zweitfolgejahres abgegeben werden. Für nicht 
steuerlich beratene Steuerpflichtige wurde die Frist zur Abgabe der Steuererklärung von Ende Mai 
auf Ende Juli des Folgejahres verlängert.   

 
Bitte beachten Sie! Die neuen Regelungen sind erstmals für Besteuerungszeiträume, die nach dem 
31.12.2017 beginnen, und Besteuerungszeitpunkte, die nach dem 31.12.2017 liegen, anzuwenden.  
Das betrifft also die Steuererklärungen 2018. 

 
 Erhebung von Verspätungszuschlägen: Die Finanzbehörde muss – mit wenigen Ausnahmen – von 

Gesetzes wegen bei verspäteter Abgabe der Steuererklärungen einen Verspätungszuschlag erheben. 
Der Verspätungszuschlag beträgt für jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung 0,25 
% der um die Vorauszahlungen verminderten festgesetzten Steuer – mindestens jedoch 25 € für je-
den angefangenen Monat. Die Neuregelung ist erstmals für Steuererklärungen anzuwenden, die nach 
dem 31.12.2018 einzureichen sind. 

 
 
2.  Übergangsregelung bei Registrierkassen beschlossen 
 
Die Registrierkassen und PC-Kassensysteme, die von Unternehmen mit Bargeldeinnahmen genutzt 
werden, unterliegen als vorgelagerte Systeme der Buchführung denselben Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflichten wie die eigentlichen Buchführungssysteme. Aufgrund der neuen Regelungen sind die 
Anforderungen beim Einsatz elektronischer Registrierkassen stark gestiegen. Seit dem 1.1.2017 dürfen 
nur noch elektronische Registrierkassen verwendet werden, die eine dauerhafte Speicherung aller steu-
erlich relevanten Daten ermöglichen.  
 
Ab dem 1.1.2020 müssen die elektronischen Aufzeichnungssysteme und die digitalen Aufzeichnungen 
mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung geschützt sein. Nachdem die Sicherheitsein-
richtung bis zum Beginn des neuen Jahres aber voraussichtlich noch nicht flächendeckend am Markt 
verfügbar sein wird, hat sich die Finanzverwaltung mit einem Beschluss auf Bund-Länder-Ebene auf 
eine zeitlich befristete Nichtbeanstandungsregelung bis 30.9.2020 verständigt.  
 
Nutzer von elektronischen Registrierkassen haben ab 1.1.2020 dem zuständigen Finanzamt innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung oder Außerbetriebnahme nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck 
mitzuteilen: 
 
 Name und Steuernummer des Steuerpflichtigen 
 Art der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
 Art, Seriennummer, Datum der Anschaffung bzw. der Außerbetriebnahme sowie Anzahl der ver-

wendeten elektronischen Aufzeichnungssysteme. 
 
Mit Schreiben vom 6.11.2019 teilt das Bundesfinanzministerium nunmehr mit, dass auch von der Mit-
teilungspflicht an das Finanzamt zu den Kassensystemen zunächst abgesehen werden kann. Den Zeit-
punkt des Einsatzes der elektronischen Übermittlungsmöglichkeit will sie im Bundessteuerblatt geson-
dert bekannt geben. Wir werden Sie hierzu bei Festliegen des Termins informieren. 
 
 



3.  Viele steuerliche Änderungen durch neue Gesetzesinitiativen ab 2020 
 
Die Bundesregierung hat eine Vielzahl verschiedener Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht, die 
zum Teil schon im Jahr 2020 greifen sollen. Damit will sie die im Koalitionsvertrag vereinbarten und 
weitere zwingende Regelungen umsetzen. Dazu gehören u. a.: 
 
 Ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer  
 Das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität (sog. Jahressteuergesetz 2019) 
 Steuerliche Verbesserungen zur Stärkung des Ehrenamts 
 Steuerliche Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele bis 2030 
 III. Bürokratieentlastungsgesetz  
 Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und  

Entwicklung 
 Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 
 
Über die für Sie relevanten Neuregelungen werden wir mit diesem Informationsschreiben weiter berich-
ten. 
 
 
4.  Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet 
 
Die Bundesregierung hat sich bei der Reform der Grundsteuer auf ein Gesetzespaket geeinigt, das den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden soll. Der Bundestag hat am 18.10.2019 das 
Gesetzespaket verabschiedet. Der Bundesrat stimmte dem Gesetz am 8.11.2019 zu. 
 
Die Praxis, wonach die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von (überholten) 
Einheitswerten berechnet wird, hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 als verfassungswidrig 
erklärt und eine Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde geleg-
ten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. 
 
Bei der Neuregelung bleibt zunächst das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, 
kommunaler Hebesatz – erhalten. Erstmals ab 1.1.2022 erfolgt die Bewertung der Grundstücke nach 
neuem Recht. 
 
 Bei der Ermittlung der Grundsteuer für Wohngrundstücke werden fünf Parameter auf die Berech-

nung Einfluss haben: Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Immobilienart, Alter des Gebäudes, Miet-
niveaustufe.  

 Anders als bei Wohngrundstücken orientiert sich bei Gewerbegrundstücken die Grundsteuer am 
vereinfachten Sachwertverfahren, das für die Wertermittlung auf die gewöhnlichen Herstellungskos-
ten für die jeweilige Gebäudeart und den Bodenrichtwert abstellt. Hier entfallen zahlreiche bisher er-
forderliche Kriterien, wie z. B. Höhe des Gebäudes, Heizungsart, Art der Verglasung der Fenster 
usw. 

 Bei der Bewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) bleibt es beim 
Ertragswertverfahren, das jedoch vereinfacht und typisiert wird. 

 Die sog. „Grundsteuer C“, für die die Gemeinden für unbebaute, aber baureife Grundstücke einen 
erhöhten Hebesatz festlegen können, soll dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu de-
cken. 

 Die heutigen Steuermesszahlen werden so abgesenkt, dass die Reform aufkommensneutral ausfällt. 
 
Die Bundesländer können über eine sog. „Öffnungsklausel“ bis zum 31.12.2024 vom Bundesrecht ab-
weichende Regelungen vorbereiten. Dieses Modell setzt an der Fläche der Grundstücke und der vorhan-
denen Gebäude an. Die Werte der Grundstücke und der Gebäude bleiben dabei unberücksichtigt. Im 
Ergebnis kann das Flächenmodell dazu führen, dass für Immobilien, die zwar ähnliche Flächen aufwei-
sen, sich im Wert aber deutlich unterscheiden, ähnliche Grundsteuerzahlungen fällig werden.  
 



Die Neuregelungen zur Grundsteuer – entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich – gelten dann 
ab 1.1.2025. 
 
 
5.  Steuerliche Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele bis 2030 
 
Ein breites Maßnahmenbündel aus Innovationen, Förderung, gesetzlichen Standards und Anforderungen 
sowie einer Bepreisung von Treibhausgasen soll dazu beitragen die vorgegebenen Klimaschutzziele zu 
erreichen. Dazu sind auch steuerliche Maßnahmen über das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzpro-
gramms 2030 im Steuerrecht vorgesehen, die die Lenkwirkung zur Zieleerreichung verstärken soll. 
Dazu gehören u. a.: 
 
 Anhebung der Entfernungspauschale ab 2021 für Fernpendler ab dem 21sten km auf 0,35 €. Die 

Regelung soll (zunächst) bis zum 31.12.2026 befristet werden. 
 Einführung einer Mobilitätsprämie auf Antrag in Höhe von 14 % der erhöhten Pendlerpauschale für 

Steuerpflichtige, deren zu versteuerndes Einkommen unter dem Grundfreibetrag liegt. 
 Technologieoffene steuerliche Förderung energetischer Gebäudesanierungsmaßnahmen ab 2020. 

Durch einen Abzug von der Steuerschuld soll gewährleistet werden, dass Gebäudebesitzer aller Ein-
kommensklassen gleichermaßen von der Maßnahme profitieren. Gefördert werden Einzelmaßnah-
men wie der Einbau neuer Fenster oder die Dämmung von Dächern und Außenwänden. Demnach 
können Steuerpflichtige, die z. B. alte Fenster durch moderne Wärmeschutzfenster ersetzen, ihre 
Steuerschuld – verteilt über 3 Jahre – um 20 % (1. + 2. Jahr 7 %, 3. Jahr 6 %) der Kosten mindern. 

 Verlängerung der Dienstwagenregelung für die Nutzung eines batterieelektrischen Fahrzeuges oder 
eines Plug-in-Hybrid-Fahrzeuges bis 2030. Die Dienstwagensteuer soll zukünftig darüber hinaus für 
reine Elektrofahrzeuge bis zu einem Preis von 40.000 € von 0,5 % auf 0,25 % abgesenkt werden. 
Zudem verlängert sich die Kfz-Steuerbefreiung zum 31.12.2025. Die auf 10 Jahre befristete Dauer 
der Steuerbefreiung wird bis 31.12.2030 begrenzt. 

 Verlängerung der Kaufprämie ab 2021 für Pkw mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-
/Brennstoffzellenantrieb bis Ende 2025 und Anhebung der Prämie für Autos unter 40.000 € von 
4.000 € auf 6.000 € für rein elektrisch betriebene Pkw und von 3.000 € auf 4.500 € für sog. Plug-in-
Hybride. Reine E-Autos mit einem Listenpreis über 40.000 € sollen künftig mit 5.000 € und Plug-in-
Hybride mit 4.000 € bezuschusst werden. Pkws, die mehr als 65.000 € kosten, werden nicht geför-
dert. 

 Stärkere Ausrichtung der Kfz-Steuer an den CO2-Emissionen bei Neuwagenzulassungen ab 
1.1.2021. 

 Erhöhung der Luftverkehrsabgabe zum 1.4.2020 und Reduzierung der Mehrwertsteuer auf 
Bahnfahrkarten im Fernverkehr von 19 % auf 7 %. 

 
Neben den steuerlichen Maßnahmen sind eine große Anzahl an Regelungen zur Verbesserung des Kli-
maschutzes wie z. B. die Einführung eines Emissionshandels, eine Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude, eine Austauschprämie mit einem Förderanteil von 40 % für ein neues, effizienteres Heizsystem, 
die Senkung der Stromkosten u. v. m. vorgesehen.  
 
Das Gesetz war bei Drucklegung dieses Schreibens noch nicht verabschiedet. Über die einzelnen Rege-
lungen werden wir Sie bei Vorliegen detaillierter Informationen unterrichten.  
 
 
6.  III. Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet 
 
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Bürokratie abzubauen und so die Wirtschaft dadurch 
auch finanziell zu entlasten. Dafür sind im Bürokratieabbaugesetz III verschiedene Maßnahmen vorge-
sehen. Zu den interessanten Maßnahmen zählen: 
 
Gesundheitsförderung: Der Arbeitgeber kann – unter bestimmten Voraussetzungen – bis zu 500 € im 
Jahr steuerfrei leisten, um die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit seiner Beschäftigten durch zielgerichtete 



betriebsinterne Maßnahmen der Gesundheitsförderung oder entsprechende Barleistungen für Maßnah-
men externer Anbieter zu erhalten. Dieser Betrag wird auf 600 € je Arbeitnehmer im Kalenderjahr an-
gehoben. 
 
Kurzfristige Beschäftigung: Zzt. ist eine Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 % bei kurzfristig be-
schäftigten Arbeitnehmern zulässig, wenn der durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag 72 € nicht 
übersteigt. Dieser Höchstbetrag wird auf 120 € angehoben. Außerdem erhöht sich der pauschalierungs-
fähige durchschnittliche Stundenlohn von 12 € auf 15 €. 
 
Gruppenunfallversicherung: Der Arbeitgeber kann die Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung 
mit einem Pauschsteuersatz von 20 % erheben, wenn der steuerliche Durchschnittsbetrag ohne Versi-
cherungssteuer 62 € im Kalenderjahr nicht übersteigt. Dieser Betrag wird auf 100 € im Jahr angehoben. 
 
Kleinunternehmerregelung: Die Umsatzsteuer wird von Unternehmern derzeit nicht erhoben, wenn 
der Umsatz im vergangenen Kalenderjahr die Grenze von 17.500 Euro nicht überstiegen hat und 50.000 
€ im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht übersteigen wird. Die Anhebung auf 22.000 € soll die 
seit der letzten Anpassung erfolgte Preisentwicklung berücksichtigen. 
 
Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Die Krankenkassen informieren künftig den Ar-
beitgeber auf Abruf elektronisch über Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit seines gesetzlich versi-
cherten Arbeitnehmers. 
 
Erleichterungen bei der Archivierung elektronisch gespeicherter Steuerunterlagen: Es entfällt für 
Unternehmen die Pflicht, bei einem Wechsel der Steuersoftware die alten DV-Programme zehn Jahre 
lang in Betrieb zu halten. Künftig können diese fünf Jahre nach dem Wechsel abgeschafft werden, so-
fern ein Datenträger mit den gespeicherten Steuerunterlagen vorhanden ist. 
 
Option eines digitalen Meldescheins im Beherbergungsgewerbe: Hotels und Pensionen müssen ihre 
Gäste Meldescheine aus Papier ausfüllen und unterschreiben lassen. Das soll künftig auch digital mög-
lich sein – zum Beispiel in Verbindung mit dem elektronischen Personalausweis. 

Anmerkung: Der Bundesrat hat dem Gesetz am 8.11.2019 zugestimmt. 
 
 
7.  Erstattung von Versicherungsbeiträgen nur auf Antrag 
 
Durch Verschiebung des Renteneintrittsalters und Flexirentengesetz kommt es immer häufiger vor, dass 
Versorgungsbezüge (Rente, BAV-Rente, Einmalbetrag aus der BAV) neben aktivem Erwerbseinkom-
men (Arbeitslohn, selbstständige Erwerbstätigkeit) bezogen werden. Für gesetzlich Versicherte kann es 
in diesen Fällen dazu kommen, dass mehr Beiträge an die Krankenkasse abgeführt werden, als dem 
Höchstbeitrag gemäß der Beitragsbemessungsgrenze entsprechen.  
 
Die Krankenkassen erstatten den zu viel gezahlten Beitrag (nur) auf Antrag an den Versicherten. Der 
Antrag ist an die Krankenkasse zu richten, die den Beitrag eingenommen hat, auch wenn in der Zwi-
schenzeit ein Wechsel der Krankenkasse erfolgt ist. 
 
Bitte beachten Sie: Ohne Antrag keine Erstattung! Die Erstattung erfolgt nicht automatisch, da die 
Beiträge bei der Krankenkasse an verschiedenen Stellen eingenommen und nicht zusammengeführt 
werden. Der Erstattungsanspruch verjährt vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträ-
ge fällig waren. 
 
 
8. Überlegungen und Handlungsbedarf zum Jahresende 2019 
 
GESCHENKE AN GESCHÄFTSFREUNDE: „Sachzuwendungen“ an Kunden bzw. Geschäftsfreun-
de dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger 
und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht über-



steigen. Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke 
überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem 
Umfang. Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon aus, dass es sich um 
Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger.  
 
Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem Pau-
schalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand 
stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der Empfänger ist von der Steuerübernahme zu unterrichten.  
 
Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeitsju-
biläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € müssen nicht pauschal besteuert werden. 
Das gilt auch für Geschenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden Beitrag). Übersteigt der Wert für ein 
Geschenk an Geschäftsfreunde jedoch 35 €, ist es nicht als Betriebsausgabe absetzbar! 
 
GESCHENKE AN ARBEITNEHMER: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den übli-
chen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er auch 
die besondere Pauschalbesteuerung nutzen.  
 
Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitneh-
mer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) pauschal besteuert 
werden. Sie sind allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen 
als Betriebsausgaben ansetzen. 
 
WEIHNACHTS-/BETRIEBSFEIER: Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie „Weihnachtsfei-
ern“ bleiben bis zu einem Betrag in Höhe von 110 € steuerfrei, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung 
und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversiche-
rungspflichtig.  
 
Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer unab-
hängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern zurechenbar sind oder ob es sich um den rechnerischen 
Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den 
äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet. 
 
Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der Teilnehmerkreis 
setzt sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer Person begleitet werden. Die 
Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf jede Person ein geldwerter Vorteil von 
100 € entfällt.  
 
Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzu-
rechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten Vorteil von 100 €, der den Freibetrag von 110 
€ nicht übersteigt und daher nicht steuerpflichtig ist. Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vor-
teil 200 €. Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein steuerpflichti-
ger geldwerter Vorteil von jeweils 90 €. Er bleibt dann sozialversicherungsfrei, wenn ihn der Arbeitge-
ber mit 25 % pauschal besteuert.  
 
Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Weihnachts-/Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie 
allen Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsveran-
staltung wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als zwei Veranstaltungen jährlich durchgeführt 
werden. Auf die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach können auch mehrtä-
gige Betriebsveranstaltungen begünstigt sein. 
 
SONDERABSCHREIBUNG FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: Kleine und 
mittlere Unternehmen profitieren von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche 
Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Ab-



schreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20  % in Anspruch 
genommen werden. Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Son-
derabschreibung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 
 
Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei 
Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 €.  
 
INVESTITIONSABZUGSBETRAG IN ANSPRUCH NEHMEN - WENN SINNVOLL: Für neue 
oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die Steuerpflichtige anschaffen 
oder herstellen wollen, können sie – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nut-
zung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Gewinngrenzen 
(wie bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme 
und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen.  
 
Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr rück-
gängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. Dafür 
werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen! 
 
 Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Die Steuervergünstigung kann zur Kompensation 

eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung eingesetzt werden. 
 Investitionsabzugsbetrag für einen betrieblichen Pkw: Unter weiteren Voraussetzungen kann der 

Investitionsabzugsbetrag auch für einen Pkw in Anspruch genommen werden. Der Nachweis der 
über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu führen. Wird das 
Fahrzeug ausschließlich seinen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt – dazu zählen auch angestellte 
GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 100%ige betriebliche Nutzung.  

 
 
9. Neuregelungen für Paketboten und Pflegekräfte 
 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 8.11.2019 neben anderen Gesetzen und Gesetzesänderungen 
auch dem Paketboten-Schutzgesetz und dem Gesetz für bessere Pflegelöhne zugestimmt. 
 
 Paketboten-Schutzgesetz: Das Gesetz führt in der Versandbranche die sog. Nachunternehmerhaf-

tung ein. Wer einen Auftrag annimmt und an einen Nachunternehmer weiter vergibt, haftet für die 
Sozialversicherungsbeiträge, die sein Subunternehmer abführen muss, wie ein Bürge gesamtschuld-
nerisch (Nachunternehmerhaftung). 

 
Speditionsunternehmen werden von der Nachunternehmerhaftung befreit, da bei ihnen die finanzi-
elle Leistungsfähigkeit aufgrund anderer Bestimmungen gewährleistet ist. 
 
Für die Generalunternehmer besteht die Möglichkeit sich von der Haftung befreien zu lassen, indem 
sie von den Nachunternehmern eine Unbedenklichkeitsbescheinigung fordern. Diese werden von 
Krankenkassen und Berufsgenossenschaften ausgestellt und bescheinigen, dass der Nachunterneh-
mer die Sozialbeiträge bis dahin ordnungsgemäß abgeführt hat. 
 
Gezielt in den Anwendungsbereich der Haftung aufgenommen wurde die stationäre Bearbeitung von 
Paketen (Sortieren von Paketen für den weiteren Versand in Verteilzentren). Diese erfolgt regelmä-
ßig durch Beschäftigte von Subunternehmen. 

 
 Gesetz für bessere Pflegelöhne: Das Gesetz öffnet zwei Wege, um zu höheren Pflegelöhnen zu 

kommen. Die Tarifpartner schließen einen flächendeckenden Tarifvertrag ab, den das Bundesar-
beitsministerium auf der Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes auf alle Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in der Pflege erstreckt. Damit würden die ausgehandelten Tariflöhne für die ganze 



Branche gelten. Zur Wahrung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts müssen vor Abschluss des 
Tarifvertrags die kirchlichen Pflegelohn-Kommissionen angehört werden. Als zweite Möglichkeit 
sieht das Gesetz vor, über höhere Lohnuntergrenzen die Bezahlung in der Pflege insgesamt anzuhe-
ben. Der allgemeine Pflegemindestlohn gilt noch bis zum 30.4.2020. Er beträgt derzeit 11,05 €/Std. 
in Westdeutschland und 10,55 €/Std. in Ostdeutschland. 

 
 
10. Mindestvergütung bei Auszubildenden 
 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung verfolgt die 
Bundesregierung u. a. das Ziel, die duale berufliche Bildung in Deutschland zu modernisieren und zu 
stärken. Der Gesetzentwurf sieht verschiedene Maßnahmen vor, um diese Ziele zu erreichen. Im Ent-
wurf ist auch eine Mindestvergütung für Auszubildende enthalten.  
 
Ab 1.1.2020 soll eine Mindestvergütung für Auszubildende gelten, die außerhalb der Tarifbindung lie-
gen. 2020 beträgt die Vergütung im ersten Ausbildungsjahr 515 €/Monat. 2021 erhöht sie sich auf 550 
€, 2022 auf 585 € und 2023 auf 620 €.  
 
Im weiteren Verlauf der Ausbildung steigt die Mindestvergütung: um 18 % im zweiten Jahr, um 35 % 
im dritten und um 40 % im vierten Ausbildungsjahr. 
 
Anmerkung: Bei Ausarbeitung dieses Informationsschreibens war das Gesetz noch nicht verabschiedet. 
Änderungen sind daher noch möglich.  
 
 

11. Mängelbehebung vor Ort bei sperriger Ware 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte zu entscheiden, ob ein Verbraucher bei einer sperrigen, je-
doch mit Mängeln gelieferten Ware die Schadensbehebung vor Ort verlangen kann.  
 
Folgender Sachverhalt lag ihm zur Entscheidung vor: Ein Verbraucher kaufte telefonisch ein 5 x 6 m 
großes Zelt. Nach der Lieferung des Zelts am Wohnsitz des Käufers stellte dieser fest, dass das Zelt 
mangelhaft war, und verlangte daraufhin vom Verkäufer, an seinem Wohnsitz den vertragsgemäßen 
Zustand des Verbrauchsguts herzustellen. Er schickte das Zelt nicht zurück und bot auch nicht an, dies 
zu tun. Der Verkäufer wies die das Zelt betreffenden Mängelrügen als unbegründet zurück. Gleichzeitig 
wies er den Käufer weder darauf hin, dass ein Transport des Zelts an den Geschäftssitz erforderlich ist, 
noch bot er an, für die Transportkosten einen Vorschuss zu leisten. 
 
Die EuGH-Richter kamen zu der Entscheidung, dass der Verkäufer zur Mangelbehebung zum Verbrau-
cher fahren muss, wenn es sich bei dem Artikel um sperrige Ware handelt. Maßvolle Unannehmlichkei-
ten sind jedoch für den Käufer zumutbar. Ist das der Fall, hat er dafür Sorge zu tragen, dass der Verkäu-
fer die Ware für den Nachbesserungsversuch erhält. Zusätzliche Kosten dürften dem Käufer aber auch 
dann nicht entstehen, sondern sind vom Verkäufer zu tragen.  
 
Einen Anspruch auf einen Vorschuss für die Transportkosten hat der Käufer nicht. Ab einem gewissen 
Grad allerdings darf die grundsätzlich unterlegene Stellung des Verbrauchers bei der Überprüfung von 
Mängeln zu Lasten des Verkäufers gehen.  
 
 

12. Das Setzen von Cookies erfordert aktive Einwilligung 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 1.10.2019 entschieden, dass für das Setzen von Cookies 
die aktive Einwilligung des Internetnutzers erforderlich ist. Ein voreingestelltes Ankreuzkästchen ge-
nügt daher nicht. 
 
In dem entschiedenen Fall verwendete die deutsche Planet49 GmbH bei Online-Gewinnspielen zu Wer-
bezwecken ein Ankreuzkästchen mit einem voreingestellten Häkchen, mit dem Internetnutzer, die an 



einem solchen Gewinnspiel teilnehmen möchten, ihre Einwilligung in das Speichern von Cookies erklä-
ren. Die Cookies dienten zur Sammlung von Informationen zu Werbezwecken für Produkte der Partner 
der Planet49 GmbH. 
 
Der EuGH stellte in seiner Begründung klar, dass die Einwilligung für den konkreten Fall erteilt werden 
muss. Die Betätigung der Schaltfläche für die Teilnahme am Gewinnspiel stellt noch keine wirksame 
Einwilligung des Nutzers in die Speicherung von Cookies dar. 
 
Weiterhin stellte der EuGH klar, dass der Diensteanbieter gegenüber dem Nutzer hinsichtlich der Coo-
kies u. a. Angaben zur Funktionsdauer und zur Zugriffsmöglichkeit Dritter machen muss. 
 
 
13. Abschluss eines Kaufvertrags auf einer Messe 
 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch steht einem Verbraucher bei außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht von 14 Tagen zu. Der Bundesge-
richtshof (BGH) hatte  am 10.4.2019 die Frage zu klären, wie es sich bei Kaufverträgen verhält, die auf 
einer Messe zustande gekommen sind. Folgender Sachverhalt lag den Richtern zur Entscheidung vor: 
Ein Unternehmen, welches Küchen vertreibt, hatte auf einer Messe einen Stand. Dort wurde ein schrift-
licher Kaufvertrag über eine Einbauküche geschlossen. Noch am gleichen Tag widerrief der Käufer 
diesen Vertrag. 
 
Sofern es sich um eine klassische Verkaufsmesse mit offensichtlichem Verkaufscharakter handelt, kann 
das Verkaufsangebot eines Unternehmers für den Käufer nicht überraschend sein. So lag der Fall hier. 
Von einer Überrumpelung konnte nicht gesprochen werden. Ein normal informierter, angemessen auf-
merksamer und verständiger Verbraucher konnte vernünftigerweise damit rechnen, dass der betreffende 
Unternehmer an dem Messestand eine Verkaufstätigkeit ausübt und ihn möglicherweise zu kommerziel-
len Zwecken ansprechen wird, um einen Vertrag zu schließen. 
 
Der Messestand des Küchenverkäufers vermittelte auch nach außen nicht das Erscheinungsbild eines 
reinen Informations- oder Werbestands, somit besteht für solche Käufer kein Widerrufsrecht. 
 
 
14. Widerruf von Kreditverträgen aufgrund mangelnder Widerrufsbelehrung 
 
Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 4.6.2019 bietet Verbrauchern die Möglichkeit, 
hochverzinste Immobiliendarlehen zu widerrufen. Der BGH hatte die Widerrufsbelehrung in einem 
Kreditvertrag einer Bank für fehlerhaft erklärt. 
 
Aufgrund dieses Beschlusses haben Kreditnehmer die Möglichkeit, Kreditverträge noch Jahre nach 
Abschluss rückabzuwickeln, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig wird. Betroffen sind 
Darlehensverträge zahlreicher Banken, die zwischen dem 11.6.2010 und dem 20.3.2016 geschlossen 
wurden. 
 
Der BGH hatte eine Passage in der Widerrufsinformation des Kreditvertrags moniert. Darin heißt es, 
dass die Widerrufsfrist des Darlehensvertrags erst dann beginne, wenn der Kreditnehmer „seine Pflich-
ten aus Paragraph 312g Absatz 1 Satz 1 BGB (…) erfüllt habe.“ Dieser Passus bezieht sich aber allein 
auf Geschäfte, die im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossen werden. 
 
Elektronischer Geschäftsverkehr bezeichnet einen ausschließlich online geschlossenen Vertrag. Immo-
bilienkreditverträge werden in der Regel jedoch per eigenhändiger Unterschrift geschlossen. Diese Un-
terschrift schließt einen Vertrag im Sinne des elektronischen Geschäftsverkehrs aus. Somit ist die Wi-
derrufsbelehrung des Vertrags fehlerhaft und dieser kann rückabgewickelt werden. 
 
  



15.  Hausratversicherung – Unmittelbarkeit zwischen Naturgewalt und  
Schadenseintritt 

 
Die in der Hausratsversicherung geforderte Unmittelbarkeit zwischen einer Naturgewalt und dem Scha-
denseintritt ist nicht gegeben, wenn es durch Wassereintritt zu Schimmelbildung kommt, der wiederum 
eingelagerte Gegenstände beschädigt. 
 
In einem vom Oberlandesgericht Dresden (OLG) entschiedenen Fall meldete ein Hausbesitzer seiner 
Hausratversicherung, dass es im Keller zwischen Mai und Herbst einen Überschwemmungsschaden 
gegeben hatte. Nach Wasseransammlungen auf dem Grundstück gelangte Wasser über einen Riss in der 
Hausaußenhaut in den Keller. Dadurch kam es zu einer erhöhten Feuchtigkeit im Keller. Es bildete sich 
Schimmel, was zu einer Beschädigung von im Keller aufbewahrten Gegenständen führte. Die Versiche-
rung lehnte die Schadensregelung ab, da es an der Unmittelbarkeit der Naturgewalt und dem Eintritt des 
Schadens fehlte. Die OLG-Richter entschieden zugunsten der Versicherung. 
 
 
16. Makler verliert Vergütungsanspruch bei Falschberatung 
 
Informiert ein Makler einen Kaufinteressenten über Tatsachen, die für die Kaufentscheidung wesentlich 
sind, infolge einer unzureichenden Organisation der Abläufe in seinem Büro leichtfertig falsch, kann er 
seinen Anspruch auf Vergütung verlieren. 
 
In einem vom Oberlandesgericht Rheinland-Pfalz am 2.5.2019 entschiedenen Fall legte ein Kaufinteres-
sent gegenüber dem Makler deutlich dar, dass er Wert darauf legt, in der Wohnungseigentümerver-
sammlung nach Abstimmungsmodus und Zahl der Miteigentümer nicht überstimmt werden zu können. 
 
Der Makler hatte jedoch ins Blaue hinein behauptet, dass es nur einen weiteren Eigentümer gab und die 
Abstimmung nach Kopfteilen erfolgt. Ferner versicherte der Makler wahrheitswidrig, dass noch keine 
Teilungserklärung vorlag. Tatsächlich lag zum Zeitpunkt dieser Aussage die Teilungserklärung aber 
bereits dem Sohn des Maklers, mit dem dieser zusammenarbeitet, vor.  
 
Daraus ergab sich auch, dass – abweichend von den Angaben des Maklers – in der Wohnungseigentü-
merversammlung nach Eigentumsanteilen abgestimmt wird. Ferner verfügte der Sohn auch über die 
Information, dass es zwei Miteigentümer gab.  Der Makler hatte sich durch die o. g. Falschinformatio-
nen grob fehlerhaft verhalten und daher seinen Maklerlohn verwirkt. 
 
 
17. Kündigung einer Versicherung auch ohne Bestätigung 
 
Das Oberlandesgericht Braunschweig (OLG) kam in seinem Hinweisbeschluss vom 2.9.2019 zu der 
Entscheidung, dass ein Versicherungsvertrag auch beendet ist, wenn die Versicherungsgesellschaft die 
Kündigung des Versicherungsnehmers nicht bestätigt hat. 
 
Diesem Beschluss lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Versicherungsnehmerin hatte bei einer Ver-
sicherung eine Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung abgeschlossen. Weil ihr Fahrzeug im März 
2016 bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden war, wollte sie von der Versicherung Ersatz, obwohl 
sie selbst den Versicherungsvertrag anderthalb Jahre zuvor gekündigt hatte.  
 
Das OLG wies darauf hin, dass die Versicherungsgesellschaft die Zahlung zu Recht abgelehnt hatte. Der 
Versicherungsvertrag war aufgrund der Kündigung der Klägerin wirksam beendet worden. Die Versi-
cherungsgesellschaft hatte weder gegenüber der Versicherungsnehmerin bestätigen müssen, dass sie die 
Kündigung erhalten hatte, noch dass sie diese als wirksam anerkannte. Wenn die Versicherungsnehme-
rin Zweifel hieran gehabt hätte, hätte sie selbst bei der Versicherung nachfragen müssen. 
 
 



18. „Griff in die Kasse“ – Haftung eines GmbH-Geschäftsführers 
 
Die Verpflichtung des Geschäftsführers einer GmbH dafür zu sorgen, dass sich die Gesellschaft recht-
mäßig verhält und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt, besteht grundsätzlich nur gegenüber 
der Gesellschaft, nicht hingegen im Verhältnis zu außenstehenden Dritten. 
 
In einem dem Bundesgerichtshof am 7.5.2019 zur Entscheidung vorgelegten Fall betrieb eine GmbH 
eine Mühle. Landwirte belieferten diese mit Getreide. Die aus den Verkäufen erzielten Erlöse flossen 
auf ein Konto der GmbH. Die Landwirte bezogen ihrerseits von der GmbH Saatgut, Dünger und Ähnli-
ches.  
 
Es bestand eine Kontokorrentabrede, nach der die Auszahlung des Differenzguthabens von der GmbH 
an die Landwirte im Februar des Folgejahres erfolgen sollte. Eine solche Zahlung wurde jedoch nicht 
ausgeführt; es wurde ein Insolvenzantrag gestellt, der in der Folgezeit mangels Masse abgewiesen wur-
de.  
 
Grund für die Zahlungsunfähigkeit der GmbH war, dass der Geschäftsführer mehrere hunderttausend 
Euro aus dem Vermögen der GmbH entnommen und für betriebsfremde Zwecke verwendet hatte. Den 
Landwirten stand nach Auffassung des BGH hier kein direkter Schadensanspruch gegenüber dem 
GmbH-Geschäftsführer zu. 
 
 
19. Sachgrundlose Befristung – ein Tag Überschreitung des Zwei-Jahreszeitraums 
 
Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz ist die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages 
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes nur bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig.  
 
In einem vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf (LAG) am 9.4.2019 entschiedenen Fall begann das Ar-
beitsverhältnis am 5.9.2016. In der Zeit vom 5.9.2016 bis zum 23.9.2016 besuchte der Arbeitnehmer 
eine Schulung und reiste dazu bereits am 4.9.2016 an. Die Reise- und Hotelkosten übernahm der Ar-
beitgeber. Mit einer Vereinbarung im Februar 2017 wurde das Arbeitsverhältnis bis zum 4.9.2018 ver-
längert. Nach Ablauf der Befristung erhielt der Arbeitnehmer keine unbefristete Stelle. Er war der Auf-
fassung, dass das Arbeitsverhältnis nicht durch die Befristung bis zum 4.9.2018 beendet war. 
 
Die LAG-Richter kamen zu dem Urteil, dass die Befristung hier um einen Tag überschritten war, da die 
Dienstreise am 4.9.2016 bereits Arbeitszeit war. Diese Überschreitung der Zwei-Jahresfrist um einen 
Tag führte dazu, dass mit dem Arbeitnehmer ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bestand. 
 
 
20. Nachträgliche Zulassung einer Kündigungsschutzklage 
 
War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kündigung trotz Anwendung aller ihm nach Lage der Umstände 
zuzumutenden Sorgfalt verhindert, die Klage innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen 
Kündigung zu erheben, so ist auf seinen Antrag hin die Klage nachträglich zuzulassen.  
 
Eine Klage nach der o. g. gesetzlichen Regelung ist jedoch nicht nachträglich zuzulassen, wenn ein Ar-
beitnehmer, der sich nicht nur vorübergehend im Ausland aufhält, nicht sicherstellt, dass er zeitnah von 
einem Kündigungsschreiben Kenntnis erlangt, das in einen von ihm vorgehaltenen Briefkasten im In-
land eingeworfen wird. 
 
In dem entschiedenen Fall war ein Arbeitnehmer in Katar tätig. Er hatte einen Bekannten beauftragt, an 
ihn adressierte Post zu sammeln und einmal im Monat zu ihm nach Katar zu schicken. Die Richter des 
Bundesgerichtshofs entschieden hier, dass der Arbeitnehmer kein Recht auf eine nachträgliche Klageer-
hebung hatte. 
 
 



21. Befristung einer Arbeitszeiterhöhung 
 
Häufig ist die Angleichung der Arbeitszeit an die aktuelle Lebenssituation wünschenswert, z. B. nach 
der Rückkehr aus der Elternzeit. In einem dazu vom Bundesarbeitsgericht am 25.4.2018 ergangenen 
Urteil nahm eine in Vollzeit beschäftigte Verwaltungsangestellte nach der Rückkehr aus der Elternzeit 
eine 50%-Stelle an. Die Arbeitszeit wurde im Februar 2013 auf 75 % erhöht und bis Dezember 2014 
befristet. Die Arbeitnehmerin war der Auffassung, dass diese Befristung unwirksam war und damit die 
Arbeitszeit dauerhaft bei 75 % liegen würde. 
 
Die dem Teilzeit- und Befristungsgesetz zugrunde liegende Wertung, dass der unbefristete Arbeitsver-
trag der Normalfall und der befristete Vertrag die Ausnahme ist, gilt auch für die Vereinbarung des Um-
fangs der Arbeitszeit. Das unbefristete Arbeitsverhältnis soll dem Arbeitnehmer ein dauerhaftes Aus-
kommen sichern und zu einer längerfristigen Lebensplanung beitragen. Für die Lebensplanung ist re-
gelmäßig auch die Höhe des Einkommens maßgebend. Diese hängt u. a. vom Umfang seiner Arbeitszeit 
ab.  
 
Das schützenswerte Interesse des Arbeitnehmers an der unbefristeten Vereinbarung seiner Arbeitszeit 
wird umso mehr beeinträchtigt, desto größer der Umfang der vorübergehenden Arbeitszeitaufstockung 
ist. Daher bedarf die Befristung der Arbeitszeiterhöhung jedenfalls bei einem erheblichen Umfang be-
sonderer berechtigter Belange auf Arbeitgeberseite.  
 
Eine Arbeitszeiterhöhung in erheblichem Umfang liegt i. d. R. nur dann vor, wenn sich das Aufsto-
ckungsvolumen auf mindestens 25 % einer entsprechenden Vollzeitbeschäftigung beläuft – wie im o. g. 
Fall. Somit war die Befristung der Stundenzahl unwirksam.  
 
 
22. Arbeitnehmer-Entsendegesetz – Bauherrenhaftung 
 
Nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz haftet ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit 
der Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen beauftragt, für dessen Verpflichtung zur Zahlung des 
Mindestentgelts an seine Arbeitnehmer wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet 
hat. Dieser Haftung unterliegen allerdings nicht Unternehmer, die lediglich als bloße Bauherren eine 
Bauleistung in Auftrag geben. 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem ein Bauherr auf einem ihm 
gehörenden Grundstück ein Einkaufszentrum errichten ließ, das er verwaltete und in dem er Geschäfts-
räume an Dritte vermietete. Für den Bau des Gebäudes beauftragte er einen Generalunternehmer, der 
mehrere Subunternehmer einschaltete. Bei einem dieser Subunternehmer war ein Arbeitnehmer als Bau-
helfer beschäftigt. Dieser Subunternehmer blieb ihm – trotz rechtskräftiger Verurteilung in einem Ar-
beitsgerichtsprozess – Lohn schuldig. Über das Vermögen des Generalunternehmers wurde zwischen-
zeitlich das Insolvenzverfahren eröffnet.  
 
Der Arbeitnehmer hatte deshalb wegen des ihm für seine Arbeit auf der Baustelle des Einkaufszentrums 
noch zustehenden Nettolohns den Bauherrn in Anspruch genommen und gemeint, auch dieser hafte 
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz als Unternehmer für die Lohnschulden eines Subunternehmers. 
 
Die Richter des BAG entschieden mit Urteil vom 16.10.2019, dass der Erbauer des Einkaufszentrums 
als bloßer Bauherr nicht der Bürgenhaftung des Unternehmers nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
unterliegt. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 %
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 %
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2019: Oktober = 106,1; September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2; 
Juni = 105,7; Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2; Februar = 103,8; 
Januar = 103,4 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


